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BERATUNGSFOLGE   
  Beratungsergebnis 
Gremium Termin EST Ja Nein Enth. 
Bildungs-, Generationen- und 
Sozialausschuss 

01.02.2018     

 
 
 
Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 
2018 
- Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 
- Produktbereich 08 - Sportförderung 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Ein Beschlussvorschlag wird nicht unterbreitet. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Im Haushaltsplanentwurf 2018 sind im Finanzplan derzeit für den Umbau der 
Beverhalle zur Versammlungsstätte 100.000 € veranschlagt. 
 
 
Gleichstellung: 
 
Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert.   ja [ ] nein [ X ] 
 
 
 

Gemeinde Ostbevern 
Der Bürgermeister 
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Sachdarstellung: 
 
Es wird auf die Sitzungsvorlagen 2018/004 und 2018/004/1 verwiesen. 
 
Die Damen-Volleyball-Abteilung des BSV Ostbevern 1923 e. V., die ihre 
Meisterschaftsspiele und das Training in der Beverhalle absolviert, verzeichnet zurzeit 
große sportliche Erfolge und steht seit mehreren Wochen regelmäßig auf einem der 
beiden vorderen Plätze in der Tabelle der 3. Liga. Insofern besteht die Möglichkeit, in 
der kommenden Saison in die 2. Liga aufzusteigen. In dieser Liga werden deutlich 
höhere Ansprüche an den Spielbetrieb gestellt. Es ist notwendig, das Spielfeld nicht 
nur mit Begrenzungslinien sondern auch flächig farblich von der Umgebung 
abgehoben darzustellen. Dazu ist auf einer Fläche von ca. 180 m² der vorhandene 
Belag auszutauschen. Die innerhalb des Volleyballfeldes derzeit vorhandenen 
Spielfeldmarkierungen anderer Sportarten sind wiederherzustellen. Der Entwurf des 
Haushaltsplanes für das Jahr 2018 sieht derzeit keine Mittel für diese Maßnahme vor. 
Bei Bedarf wären Mittel in Höhe von 15.000 € bereit zu stellen. 
 
Für den Spielbetrieb müssen mindestens 250 Sitzplätze vorgesehen werden. Dies 
könnte vorübergehend durch eine temporäre Bestuhlung an den „Kopfseiten“ des 
Spielfeldes geschehen. Über die Zulässigkeit von Besucherzahlen über 200 ist im 
Rahmen der Genehmigung einer Nutzungsänderung (Versammlungsstätte) zu 
beraten. 
 
 
 
2018/004/2 

 
Wolfgang Annen 
Bürgermeister 

Hans-Heinrich Witt 
Fachbereichsleiter 
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